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Auf- und Abstiegsregelung 2019 / 2020 

 

Kreisliga 

 

Aufstieg  

 

 

Platz 1 der Kreisliga steigt direkt in die Bezirksklasse auf 

Platz 2 der Kreisliga spielt in der Relegation nach Vorgabe des Bezirks 

 

Abstieg 

 

Platz 10 der Kreisliga steigt direkt in die 1. Kreisklasse ab 

 

Reihenfolge der Anwartschaften zum Verbleiben in der Kreisliga: 

Anwartschaft 1:  7. Der Kreisliga 

Anwartschaft 2:  8. Der Kreisliga 

Anwartschaft 3:  Sieger der Entscheidungsspiele 9. KL - 3. 1.KK Nord – 3. 1.KK Süd 

Anwartschaft 4:  2. der Entscheidungsspiele 9. KL - 3. 1.KK Nord – 3. 1.KK Süd 

Anwartschaft 5:  3. der Entscheidungsspiele 9. KL - 3. 1.KK Nord – 3. 1.KK Süd 
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1. Kreisklasse 

 

Aufstieg 

 

Platz 1 und Platz 2 der 1. Kreisklassen steigen direkt in die Kreisliga auf 

Platz 3 spielen in der Relegation weitere Plätze der Kreisliga gegen den 9. Der Kreisliga aus. 

 

Abstieg 

 

Die beiden Zehntplatzierten der 1. Kreisklassen steigen direkt in die 2. Kreisklasse ab 

 

Reihenfolge der Anwartschaften zum Verbleiben in der 1.Kreisklasse: 

Anwartschaft 1:  Sieger des Entscheidungsspiels 8. 1.KK Nord – 8. 1.KK Süd 

Anwartschaft 2:  Verlierer des Entscheidungsspiels 8. 1.KK Nord – 8. 1.KK Süd 

Anwartschaft 3:  Sieger der Entscheidungsspiele 2. 2.KK Nord – 2. 2.KK Süd 

Anwartschaft 4:  Verlierer des Entscheidungsspiels 2. 2.KK Nord – 2. 2.KK Süd 

Anwartschaft 5:  Sieger des Entscheidungsspiels 9. 1.KK Nord – 9. 1.KK Süd 

Anwartschaft 6:  Verlierer des Entscheidungsspiels 9. 1.KK Nord – 9. 1.KK Süd 

Anwartschaft 7:  Sieger der Entscheidungsspiele 3. 2.KK Nord – 3. 2.KK Süd 

Anwartschaft 8:  Verlierer des Entscheidungsspiels 3. 2.KK Nord – 3. 2.KK Süd  

  



 

 

 

 
Auf- und Abstieg 2. Kreisklasse 

 

Die 2 Erstplatzierten der 2. Kreisklassen steigen direkt in die 1.Kreisklasse auf. 

Platz 2 und Platz 3 der 2.Kreisklassen spielen in der Relegation weitere Plätze der 1.Kreisklasse aus. 

 

Die beiden Zehntplatzierten der 2. Kreisklassen steigen direkt in die 3. Kreisklasse ab 

 

Reihenfolge der Anwartschaften zum Verbleiben in der 2.Kreisklasse: 

Anwartschaft 1:  Sieger der Entscheidungsspiele 8. 2.KK Nord – 8. 2.KK Süd – 3. 3.KK 6er 

Anwartschaft 2:  2. der Entscheidungsspiele 8. 2.KK Nord – 8. 2.KK Süd – 3. 3.KK 6er 

Anwartschaft 3:  3. der Entscheidungsspiele 8. 2.KK Nord – 8. 2.KK Süd – 3. 3.KK 6er 

Anwartschaft 1:  Sieger der Entscheidungsspiele 9. 2.KK Nord – 9. 2.KK Süd – 4. 3.KK 6er 

Anwartschaft 2:  2. der Entscheidungsspiele 9. 2.KK Nord – 9. 2.KK Süd – 4. 3.KK 6er 

Anwartschaft 3:  3. der Entscheidungsspiele 9. 2.KK Nord – 9. 2.KK Süd – 4. 3.KK 6er 

 

Aufstieg 3. Kreisklasse 

 

Die Erst- und Zweitplatzierten der 3. Kreisklassen (4er und 6er) steigen direkt in die 2.Kreisklasse auf, 

sofern die 4er- Mannschaften sich in der Lage fühlen, in der nächsten Saison eine 6er Mannschaft zu 

stellen. 

Platz 3 und Platz 4 der 3.Kreisklasse 6er spielen in der Relegation weitere Plätze der 2.Kreisklasse 

aus. 

 
 
Ausrichter der Relegationsspiele ist die Mannschaft, die in der Hauptrunde die durchschnittlich 

meisten Punkte pro Spiel, Sätze pro Spiel oder Bälle pro Spiel erreicht hat. 

  



 

 

Bedingungen 

 

Ein Spielklassenverzicht ist nur möglich, wenn nachrückende Mannschaften dadurch freiwerdende 

Plätze einnehmen können und wollen. Siehe auch WO F 3.4.1.1. 

Ansonsten verliert diese Mannschaft den Anspruch auf einen Platz in der Klasse. 

 

Wird die Mannschaft zurückgezogen, um diese Regelung zu umgehen, wird eine Ordnungsstrafe von 

40 € fällig. 

 

Der Verzicht muss bis zum Ende des vorletzten Meisterschaftsspieltag schriftlich und verbindlich beim 

Sportwart erklärt werden. 

 

Zusätzliche bzw. außerplanmäßige Aufstiege oder Klassenverbleibe durch die Vergabe von 

Verfügungsplätzen sind im Rahmen der Vorschriften von WO F 3.4.1.2 möglich. 

 

Der Verzicht auf die Teilnahme an der Relegation ist von allen Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt 

noch eine rechnerische Möglichkeit haben, einen Relegationsplatz zu erreichen spätestens bis zum 

Ende des vorletzten Meisterschaftsspieltags zu erklären. Alle Absagen nach diesem Termin werden 

als nicht angetreten bestraft.  

 

Die Spiele der Mannschaft, die auf die Relegation verzichten werden als verloren gewertet, der 

Anspruch auf die Plätze in der Klasse und die Anwartschaften verschieben sich entsprechend. 

 

Mannschaften, die an den Relegationsspielen teilnehmen, müssen einen daraus folgenden Aufstieg   

wahrnehmen.  

 

Nehmen weniger Mannschaften an der Relegation teil, als Plätze in der oberen Klasse frei sind, 

rücken die Nächstplatzierten nach, bis zum letzten Nichtabstiegsplatz. Mannschaften auf einem 

Relegationsplatz erhalten dabei automatisch den Platz in der jeweiligen Klasse. 

 

Die Ansetzung der Relegationsspiele erfolgt unter Hinzunahme der beteiligten Vereine. 


